
MARKTGEMEINDE
Marktgemeinde Wildon

Hauptplatz 55, A – 8410 Wildon

Kundmachung
zur 03. öffentlichen Gemeinderatssitzung der

Marktgemeinde Wildon

Am 13. Juli 2010, um 19:00 Uhr
im Marktgemeindeamt Wildon

Verordnung
Gemäß § 43 Absatz 2a der Steiermärkischen Gemeindeordnung (Stmk. GemO) 1967, in der
Fassung LGBl. Nr. 29/2010, überträgt der Gemeinderat der Marktgemeinde Wildon hiermit seine
Zuständigkeit zur Erlassung straßenpolizeilicher Verordnungen im Zusammenhang mit

a) Baustellenregelungen gemäß § 90 StVO (alle denkbaren Verkehrsregelungen) und

b) Regelungen aus Anlass einzelner Veranstaltungen und vorübergehender
Genehmigungen gemäß § 82 StVO im Umfang laut § 94d StVO

dem Bürgermeister.

Diese Ermächtigungsverordnung wird im Sinne des § 92 Stmk. Gemeindeordnung durch Anschlag
an der Amtstafel kundgemacht; darüber hinaus wird die Verordnung im Gemeindeamt zur
allgemeinen Einsichtnahme bereitgehalten, und der Kundmachungsinhalt wird nach Maßgabe der
technischen Möglichkeiten auch im Internet bereitgestellt werden (§ 92 Abs. 3 leg. cit.).

Die Verordnung wird im Sinne des § 100 Stmk. Gemeindeordnung der Aufsichtsbehörde vorgelegt.

Bürgermeister
Ing. Gerhard Sommer

Aushang an der Amtstafel Wildon
Vom 14. Juli 2010 bis 28. Juli 2010
Abgenommen am:


